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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.2008

Norm

ABGB §140 Aa

Rechtssatz

Ist ein Elternteil infolge eines unter dem Existenzminimum liegenden Einkommens nicht in der Lage, seiner

Geldunterhaltsverp2ichtung nachzukommen, reduziert sich die Bemessung des Geldunterhaltsanspruchs des in

Eigenp2ege be4ndlichen Kindes darauf, dass nur mehr der um das Eigeneinkommen reduzierte Unterhaltsbedarf

relevant wird, dieser allerdings begrenzt durch die (im Prozentwert ausgedrückte) jeweilige Leistungsfähigkeit der

geldunterhaltspflichtigen Elternteile.

Entscheidungstexte

10 Ob 2/08d

Entscheidungstext OGH 10.03.2008 10 Ob 2/08d

2 Ob 67/09f

Entscheidungstext OGH 18.12.2009 2 Ob 67/09f

Vgl; Beisatz: Ist ein Elternteil nicht leistungsfähig, so steht dem Kind nur gegenüber dem anderen Elternteil ein

Geldunterhaltsanspruch zu. Dessen Höhe entspricht dem Gesamtunterhaltsbedarf des Kindes, soweit dadurch

die mit der Prozentmethode ermittelte Grenze der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners nicht

überschritten wird. (T1)

1 Ob 24/14g

Entscheidungstext OGH 22.05.2014 1 Ob 24/14g
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